
D ie Bundesarchitektenkammer, die 
Bundesingenieurkammer sowie 
Verbände der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft, des Bau-

sto�handels und der Bausto�hersteller haben 
ein System zur Ausschreibung, Bestellung 
und Bauüberwachung erarbeitet und in einer 
gemeinsamen Erklärung verö�entlicht. Hin-
tergrund sind die in Folge des EuGH-Urteils 
vom Oktober 2014 notwendig gewordenen 
Veränderungen im Bauproduktenrecht. Be-
tro�en sind alle mit „CE“-gekennzeichneten 
Produkte. Die vormals an das Bauprodukt ge-
stellten Anforderungen werden nun – mit al-
len Konsequenzen z. B. bzgl. der Haftung - an 
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das Bauwerk selbst gerichtet. Das vorgestell-
te System unterstützt bei der Einhaltung und 
beim Nachweis der bauordnungsrechtlichen 
Anforderungen an das Bauwerk. Es soll die 
Lücke bis zur vollkommenen Harmonisierung 
der betro�enen europäischen Normen schlie-
ßen – und das kann lange dauern! Eine von 
der ARGEBAU verö�entlichte „Prioritätenlis-
te“ weist derzeit über 80 aus nationaler Sicht 
defizitäre Produktnormen aus und sie ist nicht 
vollständig. In der verö�entlichten Erklärung 
wird vorgeschlagen, mittels privatrechtlichen 
Anforderungsdokumenten, die die jeweils 
einschlägigen Leistungsmerkmale aufzeigen, 
die bauordnungsrechtlichen Anforderungen 
zu definieren und in der Umsetzung zu ge-
währleisten. 

Zum Hintergrund: Das EuGH-Urteil 
C-100/13 vom 16.10.2014 bewirkte ein Verbot 
des „Ü“-Zeichens bei „CE“-gekennzeichneten 
Bauprodukten, da an „CE“-gekennzeichnete 
Bauprodukte keine zusätzlichen staatlichen na-
tionalen Anforderungen gestellt werden dürfen. 

Dadurch ist eine Novelle der Bauordnung not-
wendig geworden. Das bayerische Innenminis-
terium hat einen Entwurf vorgelegt, zu dem die 
Bayerische Architektenkammer Stellung aus-
führlich genommen hat. � ppp

Im Januar wurde, wie berichtet, die neue 
DIN 4109 Schallschutz im Hochbau veröf-
fentlicht. Ebenfalls erschien die DIN 18197 
Abdichten von Fugen in Beton mit Fugen-

bändern. Diese Norm regelt das Planen, Be-
messen, Verarbeiten und den Einbau von Fu-
genbändern. 

Im Februar wurde u. a. die DIN 18008-6 
Glas im Bauwesen – Bemessungs- und Kon-
struktionsregeln, Teil 6: Zusatzanforderungen 
an zu Instandhaltungsmaßnahmen betretbare 
Verglasungen und an durchsturzsichere Ver-
glasungen, neu verö�entlicht. Inhalt sind Re-
gelungen zu zusätzlichen Anforderungen an 
Verglasungen, die zu Instandhaltungsmaßnah-
men zu betreten oder durchsturzsicher auszu-
bilden sind. Der Arbeitsschutz ist nicht Gegen-
stand der Norm. Die Normteile 2 (linienförmig 
gelagerte Verglasungen) und Teil 3 (punkt-
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förmig gelagerte Verglasungen) sind als kon- 
struktive Randbedingungen zu beachten. 

Im März wurde die Norm DIN 18516-3 Au-
ßenwandbekleidungen, hinterlüftet – Teil 3: 
Naturwerkstein – Anforderungen, Bemessun-
gen verö�entlicht. Die Norm gilt in Verbindung 
mit DIN 18516-1. Sie regelt die Verwendung 
von Natursteinplatten nach DIN EN 1469 mit 
Nenndicken ≥ 30 mm für hinterlüftete Außen-
wandbekleidungen. Übrigens: Statisch bean-
spruchte Klebungen sind nicht zulässig. 

Mit Ausgabedatum 2018-04 erschien die 
DIN 18012 Anschlusseinrichtungen für Gebäu-
de - Allgemeine Planungsgrundlagen. 

Regelungen zu den räumlichen und techni-
schen Rahmenbedingungen zum Erhalt kultu-
reller Güter finden sich gleich in zwei neu ver-
ö�entlichten Normen: DIN EN 16893 Erhal-
tung des kulturellen Erbes - Festlegungen für 
Standort, Errichtung und Änderung von Ge-
bäuden oder Räumlichkeiten für die Lagerung 
oder Nutzung von Sammlungen des kulturel-
len Erbes; Deutsche Fassung EN 16893:2018 
und DIN EN 15759-2 Erhalt des kulturellen Er-
bes – Raumklima – Teil 2: Lüftung für den 
Schutz von Gebäuden und Sammlungen des 

kulturellen Erbes. Beide Normen sind im März 
erschienen. Mit dem Ziel, die Erhaltungsbedin-
gungen von Kulturgütern zu optimieren, er-
gänzt die zweite Norm die bestehenden allge-
meinen Normen zur Lüftung. 

Als Entwurf wurde die DIN 1356-1:2018-03, 
Bauzeichnungen - Teil 1, Grundregeln der Dar-
stellung verö�entlicht. Die Frist zur Stellung-
nahme beim DIN, die BAK und ByAK gemein-
sam vorbereiten, läuft bis 16. Juni 2018. 

Wenn Sie mitarbeiten möchten, melden Sie 
sich doch bitte unter normung@byak.de. Bei-
träge können bis zum 28. Mai an die Bayeri-
sche Architektenkammer geschickt werden, so 
dass diese zusammengefasst als eine Stellung-
nahme der BAK an das DIN weitergereicht 
werden können.

Ebenso als Entwurf verö�entlicht wurde 
DIN 18917 / A1 Vegetationstechnik im Land-
schaftsbau – Rasen und Saatarbeiten. �ppp
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